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Erster Abschnitt
Allgemeine Vorschriften

§ 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich

(1) Dieses Gesetz dient dazu, Sicherheit und
Gesundheitsschutz der Beschäftigten bei der
Arbeit durch Maßnahmen des Arbeitsschutzes
zu sichern und zu verbessern. Es gilt in allen
Tätigkeitsbereichen und findet im Rahmen der
Vorgaben des Seerechtsübereinkommens der
Vereinten Nationen vom 10. Dezember 1982
(BGBl. 1994 II S. 1799) auch in der aus schließ -
lichen Wirtschaftszone Anwendung.

(2) Dieses Gesetz gilt nicht für den Arbeits-
schutz von Hausangestellten in privaten Haus-
halten. Es gilt nicht für den Arbeitsschutz von Be -
schäftigten auf Seeschiffen und in Betrieben, die
dem Bundesberggesetz unterliegen, soweit da -
für entsprechende Rechtsvorschriften bestehen.

(3) Pflichten, die die Arbeitgeber zur Gewähr-
leistung von Sicherheit und Gesundheitsschutz
der Beschäftigten bei der Arbeit nach sonstigen
Rechtsvorschriften haben, bleiben unberührt.
Satz 1 gilt entsprechend für Pflichten und Rech-
te der Beschäftigten. Unberührt bleiben Geset-
ze, die andere Personen als Arbeitgeber zu
Maßnahmen des Arbeitsschutzes verpflichten.

(4) Bei öffentlich-rechtlichen Religionsge-
meinschaften treten an die Stelle der Betriebs-
oder Personalräte die Mitarbeitervertretungen
entsprechend dem kirchlichen Recht.

§ 2 Begriffsbestimmungen

(1) Maßnahmen des Arbeitsschutzes im Sinne
dieses Gesetzes sind Maßnahmen zur Verhü-
tung von Unfällen bei der Arbeit und arbeits-
bedingten Gesundheitsgefahren einschließlich
Maßnahmen der menschengerechten Gestal-
tung der Arbeit.

(2) Beschäftigte im Sinne dieses Gesetzes
sind:

1.    Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer,

2.    die zu ihrer Berufsbildung Beschäftigten,

3.    arbeitnehmerähnliche Personen im Sinne
des § 5 Abs. 1 des Arbeitsgerichtsgesetzes,
ausgenommen die in Heimarbeit Beschäf-
tigten und die ihnen Gleichgestellten,

4.    Beamtinnen und Beamte,

5.    Richterinnen und Richter,

6.    Soldatinnen und Soldaten,

7.    die in Werkstätten für Behinderte Beschäf-
tigten.

(3) Arbeitgeber im Sinne dieses Gesetzes sind
natürliche und juristische Personen und rechts-
fähige Personengesellschaften, die Personen
nach Absatz 2 beschäftigen.

(4) Sonstige Rechtsvorschriften im Sinne die-
ses Gesetzes sind Regelungen über Maßnah-
men des Arbeitsschutzes in anderen Gesetzen,
in Rechtsverordnungen und Unfallverhütungs-
vorschriften.

(5) Als Betriebe im Sinne dieses Gesetzes gel-
ten für den Bereich des öffentlichen Dienstes
die Dienststellen. Dienststellen sind die einzel-
nen Behörden, Verwaltungsstellen und Betrie-
be der Verwaltungen des Bundes, der Länder,
der Gemeinden und der sonstigen Körperschaf-
ten, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen
Rechts, die Gerichte des Bundes und der Län-
der sowie die entsprechenden Einrichtungen
der Streitkräfte. 

Zweiter Abschnitt
Pflichten des Arbeitgebers

§ 3 Grundpflichten des Arbeitgebers

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, die erfor-
derlichen Maßnahmen des Arbeitsschutzes un-
ter Berücksichtigung der Umstände zu treffen,
die Sicherheit und Gesundheit der Beschäftig-
ten bei der Arbeit beeinflussen. Er hat die Maß-
nahmen auf ihre Wirksamkeit zu überprüfen
und erforderlichenfalls sich ändernden Gege-
benheiten anzupassen. Dabei hat er eine Ver-
besserung von Sicherheit und Gesundheits-
schutz der Beschäftigten anzustreben.
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(2) Zur Planung und Durchführung der Maß-
nahmen nach Absatz 1 hat der Arbeitgeber un-
ter Berücksichtigung der Art der Tätigkeiten und
der Zahl der Beschäftigten

1.    für eine geeignete Organisation zu sorgen
und die erforderlichen Mittel bereitzustel-
len sowie

2.    Vorkehrungen zu treffen, daß die Maßnah-
men erforderlichenfalls bei allen Tätigkei-
ten und eingebunden in die betrieblichen
Führungsstrukturen beachtet werden und
die Beschäftigten ihren Mitwirkungspflich-
ten nachkommen können.

(3) Kosten für Maßnahmen nach diesem Ge-
setz darf der Arbeitgeber nicht den Beschäftig-
ten auferlegen.

§ 4 Allgemeine Grundsätze

Der Arbeitgeber hat bei Maßnahmen des Ar-
beitsschutzes von folgenden allgemeinen
Grundsätzen auszugehen:

1.    Die Arbeit ist so zu gestalten, daß eine Ge-
fährdung für das Leben sowie die physische
und die psychische Gesundheit möglichst
vermieden und die verbleibende Gefähr-
dung möglichst gering gehalten wird;

2.    Gefahren sind an ihrer Quelle zu bekämp-
fen;

3.    bei den Maßnahmen sind der Stand von
Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene sowie
sonstige gesicherte arbeitswissenschaftli-
che Erkenntnisse zu berücksichtigen;

4.    Maßnahmen sind mit dem Ziel zu planen,
Technik, Arbeitsorganisation, sonstige Ar-
beitsbedingungen, soziale Beziehungen
und Einfluß der Umwelt auf den Arbeitsplatz
sachgerecht zu verknüpfen;

5.    individuelle Schutzmaßnahmen sind nach -
rangig zu anderen Maßnahmen;

6.    spezielle Gefahren für besonders schutzbe-
dürftige Beschäftigtengruppen sind zu
berücksichtigen;

7.    den Beschäftigten sind geeignete Anwei-
sungen zu erteilen; 

8.    mittelbar oder unmittelbar geschlechtsspe-
zifisch wirkende Regelungen sind nur zuläs-
sig, wenn dies aus biologischen Gründen
zwingend geboten ist.

§ 5 Beurteilung der Arbeitsbedingungen

(1) Der Arbeitgeber hat durch eine Beurteilung
der für die Beschäftigten mit ihrer Arbeit ver -
bundenen Gefährdung zu ermitteln, welche
Maßnahmen des Arbeitsschutzes erforderlich
sind.

(2) Der Arbeitgeber hat die Beurteilung je nach
Art der Tätigkeiten vorzunehmen. Bei gleicharti-
gen Arbeitsbedingungen ist die Beurteilung ei-
nes Arbeitsplatzes oder einer Tätigkeit ausrei-
chend.

(3) Eine Gefährdung kann sich insbesondere
ergeben durch

1.    die Gestaltung und die Einrichtung der Ar-
beitsstätte und des Arbeitsplatzes,

2.    physikalische, chemische und biologische
Einwirkungen,

3.    die Gestaltung, die Auswahl und den Ein-
satz von Arbeitsmitteln, insbesondere von
Arbeitsstoffen, Maschinen, Geräten und
 Anlagen sowie den Umgang damit, 

4.    die Gestaltung von Arbeits- und Fertigungs-
verfahren, Arbeitsabläufen und Arbeitszeit
und deren Zusammenwirken,

5.    unzureichende Qualifikation und Unterwei-
sung der Beschäftigten,

6.    psychische Belastungen bei der Arbeit.

§ 6 Dokumentation

(1) Der Arbeitgeber muß über die je nach Art
der Tätigkeiten und der Zahl der Beschäftigten
erforderlichen Unterlagen verfügen, aus denen
das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung, die
von ihm festgelegten Maßnahmen des Arbeits-
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schutzes und das Ergebnis ihrer Überprüfung
ersichtlich sind. Bei gleichartiger Gefährdungs-
situation ist es ausreichend, wenn die Unterla-
gen zusammengefaßte Angaben enthalten. 

(2) Unfälle in seinem Betrieb, bei denen ein
Beschäftigter getötet oder so verletzt wird, daß
er stirbt oder für mehr als drei Tage völlig oder
teilweise arbeits- oder dienstunfähig wird, hat
der Arbeitgeber zu erfassen.

§ 7 Übertragung von Aufgaben

Bei der Übertragung von Aufgaben auf Be-
schäftigte hat der Arbeitgeber je nach Art der
Tätigkeiten zu berücksichtigen, ob die Beschäf-
tigten befähigt sind, die für die Sicherheit und
den Gesundheitsschutz bei der Aufgabenerfül-
lung zu beachtenden Bestimmungen und Maß-
nahmen einzuhalten.

§ 8 Zusammenarbeit mehrerer Arbeitgeber

(1) Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitge-
ber an einem Arbeitsplatz tätig, sind die Arbeit-
geber verpflichtet, bei der Durchführung der Si-
cherheits- und Gesundheitsschutzbestimmun-
gen zusammenzuarbeiten. Soweit dies für die
Sicherheit und den Gesundheitsschutz der Be-
schäftigten bei der Arbeit erforderlich ist, haben
die Arbeitgeber je nach Art der Tätigkeiten ins-
besondere sich gegenseitig und ihre Beschäftig-
ten über die mit den Arbeiten verbundenen Ge-
fahren für Sicherheit und Gesundheit der Be-
schäftigten zu unterrichten und Maßnahmen
zur Verhütung dieser Gefahren abzustimmen.

(2) Der Arbeitgeber muß sich je nach Art der
Tätigkeit vergewissern, daß die Beschäftigten
anderer Arbeitgeber, die in seinem Betrieb tätig
werden, hinsichtlich der Gefahren für ihre Si-
cherheit und Gesundheit während ihrer Tätig-
keit in seinem Betrieb angemessene Anweisun-
gen erhalten haben.

§ 9 Besondere Gefahren

(1) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu tref-
fen, damit nur Beschäftigte Zugang zu beson-
ders gefährlichen Arbeitsbereichen haben, die
zuvor geeignete Anweisungen erhalten haben.

(2) Der Arbeitgeber hat Vorkehrungen zu tref-
fen, daß alle Beschäftigten, die einer unmittel-
baren erheblichen Gefahr ausgesetzt sind oder
sein können, möglichst frühzeitig über diese
 Gefahr und die getroffenen oder zu treffenden
Schutzmaßnahmen unterrichtet sind. Bei un-
mittelbarer erheblicher Gefahr für die eigene Si-
cherheit oder die Sicherheit anderer Personen
müssen die Beschäftigten die geeigneten Maß-
nahmen zur Gefahrenabwehr und Schadensbe-
grenzung selbst treffen können, wenn der zu-
ständige Vorgesetzte nicht erreichbar ist; dabei
sind die Kenntnisse der Beschäftigten und die
vorhandenen technischen Mittel zu berücksich-
tigen. Den Beschäftigten dürfen aus ihrem Han-
deln keine Nachteile entstehen, es sei denn, sie
haben vorsätzlich oder grob fahrlässig ungeeig-
nete Maßnahmen getroffen.

(3) Der Arbeitgeber hat Maßnahmen zu tref-
fen, die es den Beschäftigten bei unmittelbarer
erheblicher Gefahr ermöglichen, sich durch so-
fortiges Verlassen der Arbeitsplätze in Sicher-
heit zu bringen. Den Beschäftigten dürfen hier-
durch keine Nachteile entstehen. Hält die un-
mittelbare erhebliche Gefahr an, darf der Arbeit-
geber die Beschäftigten nur in besonders
begründeten Ausnahmefällen auffordern, ihre
Tätigkeit wieder aufzunehmen. Gesetzliche
Pflichten der Beschäftigten zur Abwehr von Ge-
fahren für die öffentliche Sicherheit sowie die
§§ 7 und 11 des Soldatengesetzes bleiben un-
berührt. 

§ 10 Erste Hilfe und sonstige Notfall -
maßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat entsprechend der Art
der Arbeitsstätte und der Tätigkeiten sowie der
Zahl der Beschäftigten die Maßnahmen zu tref-
fen, die zur Ersten Hilfe, Brandbekämpfung und

324



ArbSchG                                                                                                                        Arbeitsschutzgesetz

Evakuierung der Beschäftigten erforderlich
sind. Dabei hat er der Anwesenheit anderer Per-
sonen Rechnung zu tragen. Er hat auch dafür zu
sorgen, daß im Notfall die erforderlichen Ver -
bindungen zu außerbetrieblichen Stellen, ins-
besondere in den Bereichen der Ersten Hilfe,
der medizinischen Notversorgung, der Bergung
und der Brandbekämpfung eingerichtet sind.

(2) Der Arbeitgeber hat diejenigen Beschäftig-
ten zu benennen, die Aufgaben der Ersten Hilfe,
Brandbekämpfung und Evakuierung der Be-
schäftigten übernehmen. Anzahl, Ausbildung
und Ausrüstung der nach Satz 1 benannten Be-
schäftigten müssen in einem angemessenen
Verhältnis zur Zahl der Beschäftigten und zu
den bestehenden besonderen Gefahren ste-
hen. Vor der Benennung hat der Arbeitgeber
den Betriebs- oder Personalrat zu hören. Weiter-
gehende Beteiligungsrechte bleiben unberührt.
Der Arbeitgeber kann die in Satz 1 genannten
Aufgaben auch selbst wahrnehmen, wenn er
über die nach Satz 2 erforderliche Ausbildung
und Ausrüstung verfügt.

§ 11 Arbeitsmedizinische Vorsorge

Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten auf
ihren Wunsch unbeschadet der Pflichten aus
anderen Rechtsvorschriften zu ermöglichen,
sich je nach den Gefahren für ihre Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit regelmäßig ar-
beitsmedizinisch untersuchen zu lassen, es sei
denn, auf Grund der Beurteilung der Arbeitsbe-
dingungen und der getroffenen Schutzmaßnah-
men ist nicht mit einem Gesundheitsschaden
zu rechnen.

§ 12 Unterweisung

(1) Der Arbeitgeber hat die Beschäftigten über
Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit während ihrer Arbeitszeit ausreichend und
angemessen zu unterweisen. Die Unterweisung
umfaßt Anweisungen und Erläuterungen, die ei-
gens auf den Arbeitsplatz oder den Aufgaben -
bereich der Beschäftigten ausgerichtet sind.

Die Unterweisung muß bei der Einstellung, bei
Veränderungen im Aufgabenbereich, der Ein-
führung neuer Arbeitsmittel oder einer neuen
Technologie vor Aufnahme der Tätigkeit der Be-
schäftigten erfolgen. Die Unterweisung muß an
die Gefährdungsentwicklung angepaßt sein und
erforderlichenfalls regelmäßig wiederholt wer-
den.

(2) Bei einer Arbeitnehmerüberlassung trifft
die Pflicht zur Unterweisung nach Absatz 1 den
Entleiher. Er hat die Unterweisung unter Berück-
sichtigung der Qualifikation und der Erfahrung
der Personen, die ihm zur Arbeitsleistung über-
lassen werden, vorzunehmen. Die sonstigen Ar-
beitsschutzpflichten des Verleihers bleiben un-
berührt.

§ 13 Verantwortliche Personen

(1) Verantwortlich für die Erfüllung der sich
aus diesem Abschnitt ergebenden Pflichten
sind neben dem Arbeitgeber

1.    sein gesetzlicher Vertreter,

2.    das vertretungsberechtigte Organ einer ju-
ristischen Person,

3.    der vertretungsberechtigte Gesellschafter
einer Personenhandelsgesellschaft,

4.    Personen, die mit der Leitung eines Unter-
nehmens oder eines Betriebes beauftragt
sind, im Rahmen der ihnen übertragenen
Aufgaben und Befugnisse,

5.    sonstige nach Absatz 2 oder nach einer auf
Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnung oder nach einer Unfallverhü-
tungsvorschrift verpflichtete Personen im
Rahmen ihrer Aufgaben und Befugnisse.

(2) Der Arbeitgeber kann zuverlässige und
fachkundige Personen schriftlich damit beauf-
tragen, ihm obliegende Aufgaben nach diesem
Gesetz in eigener Verantwortung wahrzuneh-
men.
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§ 14 Unterrichtung und Anhörung der
Beschäftigten des öffentlichen Dienstes

(1) Die Beschäftigten des öffentlichen Diens -
tes sind vor Beginn der Beschäftigung und bei
Veränderungen in ihren Arbeitsbereichen über
Gefahren für Sicherheit und Gesundheit, denen
sie bei der Arbeit ausgesetzt sein können, sowie
über die Maßnahmen und Einrichtungen zur
Verhütung dieser Gefahren und die nach § 10
Abs. 2 getroffenen Maßnahmen zu unterrich-
ten. 

(2) Soweit in Betrieben des öffentlichen
Diens tes keine Vertretung der Beschäftigten
 besteht, hat der Arbeitgeber die Beschäftigten
zu allen Maßnahmen zu hören, die Auswirkun-
gen auf Sicherheit und Gesundheit der Be -
schäftigten haben können. 

Dritter Abschnitt
Pflichten und Rechte der Beschäftigten

§ 15 Pflichten der Beschäftigten

(1) Die Beschäftigten sind verpflichtet, nach
ihren Möglichkeiten sowie gemäß der Unter -
weisung und Weisung des Arbeitgebers für ihre
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit Sorge
zu tragen. Entsprechend Satz 1 haben die Be-
schäftigten auch für die Sicherheit und Gesund-
heit der Personen zu sorgen, die von ihren
Handlungen oder Unterlassungen bei der Arbeit
betroffen sind.

(2) Im Rahmen des Absatzes 1 haben die Be-
schäftigten insbesondere Maschinen, Geräte,
Werkzeuge, Arbeitsstoffe, Transportmittel und
sonstige Arbeitsmittel sowie Schutzvorrichtun-
gen und die ihnen zur Verfügung gestellte per-
sönliche Schutzausrüstung bestimmungsge -
mäß zu verwenden.

§ 16 Besondere Unterstützungspflichten

(1) Die Beschäftigten haben dem Arbeitgeber
oder dem zuständigen Vorgesetzten jede von ih-

nen festgestellte unmittelbare erhebliche Ge-
fahr für die Sicherheit und Gesundheit sowie
 jeden an den Schutzsystemen festgestellten
Defekt unverzüglich zu melden.

(2) Die Beschäftigten haben gemeinsam mit
dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit den Arbeitgeber darin zu unterstüt-
zen, die Sicherheit und den Gesundheitsschutz
der Beschäftigten bei der Arbeit zu gewährleis -
ten und seine Pflichten entsprechend den
behördlichen Auflagen zu erfüllen. Unbescha-
det ihrer Pflicht nach Absatz 1 sollen die Be-
schäftigten von ihnen festgestellte Gefahren für
Sicherheit und Gesundheit und Mängel an den
Schutzsystemen auch der Fachkraft für Arbeits-
sicherheit, dem Betriebsarzt oder dem Sicher-
heitsbeauftragten nach § 22 des Siebten Bu-
ches Sozialgesetzbuch mitteilen.

§ 17 Rechte der Beschäftigten

(1) Die Beschäftigten sind berechtigt, dem Ar-
beitgeber Vorschläge zu allen Fragen der Si-
cherheit und des Gesundheitsschutzes bei der
Arbeit zu machen. Für Beamtinnen und Beamte
des Bundes ist § 125 des Bundesbeamtenge-
setzes anzuwenden. Entsprechendes Landes-
recht bleibt unberührt.

(2) Sind Beschäftigte auf Grund konkreter An-
haltspunkte der Auffassung, daß die vom Ar-
beitgeber getroffenen Maßnahmen und bereit-
gestellten Mittel nicht ausreichen, um die Si-
cherheit und den Gesundheitsschutz bei der Ar-
beit zu gewährleisten, und hilft der Arbeitgeber
darauf gerichteten Beschwerden von Beschäf-
tigten nicht ab, können sich diese an die zu -
ständige Behörde wenden. Hierdurch dürfen
den Beschäftigten keine Nachteile entstehen.
Die in Absatz 1 Satz 2 und 3 genannten Vor-
schriften sowie die Vorschriften des Hinweisge-
berschutzgesetzes, der Wehrbeschwerdeord-
nung und des Gesetzes über den Wehrbeauf-
tragten des Deutschen Bundestages bleiben
unberührt. 
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Vierter Abschnitt
Verordnungsermächtigungen

§ 18 Verordnungsermächtigungen

(1) Die Bundesregierung wird ermächtigt,
durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des
Bundesrates vorzuschreiben, welche Maßnah-
men der Arbeitgeber und die sonstigen verant-
wortlichen Personen zu treffen haben und wie
sich die Beschäftigten zu verhalten haben, um
ihre jeweiligen Pflichten, die sich aus diesem
Gesetz ergeben, zu erfüllen. In diesen Rechts-
verordnungen kann auch bestimmt werden,
daß bestimmte Vorschriften des Gesetzes zum
Schutz anderer als in § 2 Abs. 2 genannter Per-
sonen anzuwenden sind.

(2) Durch Rechtsverordnungen nach Absatz 1
kann insbesondere bestimmt werden,

1.    daß und wie zur Abwehr bestimmter Gefah-
ren Dauer oder Lage der Beschäftigung
oder die Zahl der Beschäftigten begrenzt
werden muß,

2.    daß der Einsatz bestimmter Arbeitsmittel
oder -verfahren mit besonderen Gefahren
für die Beschäftigten verboten ist oder der
zuständigen Behörde angezeigt oder von
ihr erlaubt sein muß oder besonders ge-
fährdete Personen dabei nicht beschäftigt
werden dürfen,

3.    daß bestimmte, besonders gefährliche Be-
triebsanlagen einschließlich der Arbeits-
und Fertigungsverfahren vor Inbetriebnah-
me, in regelmäßigen Abständen oder auf
behördliche Anordnung fachkundig geprüft
werden müssen,

3a.  dass für bestimmte Beschäftigte angemes-
sene Unterkünfte bereitzustellen sind,
wenn dies aus Gründen der Sicherheit, zum
Schutz der Gesundheit oder aus Gründen
der menschengerechten Gestaltung der Ar-
beit erforderlich ist und welche Anforderun-
gen dabei zu erfüllen sind,

4.    daß Beschäftigte, bevor sie eine bestimm-
te gefährdende Tätigkeit aufnehmen oder

fortsetzen oder nachdem sie sie beendet
haben, arbeitsmedizinisch zu untersuchen
sind und welche besonderen Pflichten der
Arzt dabei zu beachten hat,

5.    dass Ausschüsse zu bilden sind, denen die
Aufgabe übertragen wird, die Bundesregie-
rung oder das zuständige Bundesministeri-
um zur Anwendung der Rechtsverordnun-
gen zu beraten, dem Stand der Technik, Ar-
beitsmedizin und Hygiene entsprechende
Regeln und sonstige gesicherte arbeitswis-
senschaftliche Erkenntnisse zu ermitteln
sowie Regeln zu ermitteln, wie die in den
Rechtsverordnungen gestellten Anforde-
rungen erfüllt werden können. Das Bundes-
ministerium für Arbeit und Soziales kann
die Regeln und Erkenntnisse amtlich be-
kannt machen.

(3) In epidemischen Lagen von nationaler
Tragweite nach § 5 Absatz 1 des Infektions-
schutzgesetzes kann das Bundesministerium
für Arbeit und Soziales ohne Zustimmung des
Bundesrates spezielle Rechtsverordnungen
nach Absatz 1 für einen befristeten Zeitraum er-
lassen. Das Bundesministerium für Arbeit und
Soziales kann ohne Zustimmung des Bundesra-
tes durch Rechtsverordnung für einen befriste-
ten Zeitraum, der spätestens mit Ablauf des
7. April 2023 endet, 

1.    bestimmen, dass spezielle Rechtsverord-
nungen nach Satz 1 nach Aufhebung der
Feststellung der epidemischen Lage von
nationaler Tragweite nach § 5 Absatz 1 des
Infektionsschutzgesetzes fortgelten, und
diese ändern sowie

2.    spezielle Rechtsverordnungen nach Absatz
1 erlassen.

§ 19 Rechtsakte der Europäischen
 Gemeinschaften und zwischenstaatliche

 Vereinbarungen 

Rechtsverordnungen nach § 18 können auch
erlassen werden, soweit dies zur Durchführung
von Rechtsakten des Rates oder der Kommis -
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sion der Europäischen Gemeinschaften oder
von Beschlüssen internationaler Organisatio-
nen oder von zwischenstaatlichen Vereinbarun-
gen, die Sachbereiche dieses Gesetzes betref-
fen, erforderlich ist, insbesondere um Arbeits-
schutzpflichten für andere als in § 2 Abs. 3 ge-
nannte Personen zu regeln.

§ 20 Regelungen für den öffentlichen Dienst

(1) Für die Beamten der Länder, Gemeinden
und sonstigen Körperschaften, Anstalten und
Stiftungen des öffentlichen Rechts regelt das
Landesrecht, ob und inwieweit die nach § 18 er-
lassenen Rechtsverordnungen gelten.

(2) Für bestimmte Tätigkeiten im öffentlichen
Dienst des Bundes, insbesondere bei der Bun-
deswehr, der Polizei, den Zivil- und Katastro-
phenschutzdiensten, dem Zoll oder den Nach-
richtendiensten, können das Bundeskanzler-
amt, das Bundesministerium des Innern, für
Bau und Heimat, das Bundesministerium für
Verkehr und digitale Infrastruktur, das Bundes-
ministerium der Vertei digung oder das Bundes-
ministerium der Finanzen, soweit sie hierfür je-
weils zuständig sind, durch Rechtsverordnung
ohne Zustimmung des Bundesrates bestim-
men, daß Vorschriften dieses Gesetzes ganz
oder zum Teil nicht anzuwenden sind, soweit öf-
fentliche Belange dies zwingend erfordern, ins-
besondere zur Aufrecht erhaltung oder Wieder-
herstellung der öffentlichen Sicherheit. Rechts-
verordnungen nach Satz 1 werden im Einver-
nehmen mit dem Bundesministerium für Arbeit
und Soziales und, soweit nicht das Bundesmi -
nis terium des Innern, für Bau und Heimat selbst
ermächtigt ist, im Einvernehmen mit diesem Mi-
nisterium erlassen. In den Rechtsverordnungen
ist gleichzeitig festzulegen, wie die Sicherheit
und der Gesundheitsschutz bei der Arbeit unter
Berücksichtigung der Ziele dieses Gesetzes auf
andere Weise gewährleistet werden. Für Tätig-
keiten im öffentlichen Dienst der Länder, Ge-
meinden und sonstigen landesunmittelbaren
Körperschaften, Anstalten und Stiftungen des
öffentlichen Rechts können den Sätzen 1 und 3

entsprechende Regelungen durch Landesrecht
getroffen werden. 

Fünfter Abschnitt
Gemeinsame deutsche Arbeitsschutz -

strategie

§ 20a Gemeinsame deutsche Arbeitsschutz-
strategie

(1) Nach den Bestimmungen dieses Ab-
schnitts entwickeln Bund, Länder und Unfallver-
sicherungsträger im Interesse eines wirksamen
Arbeitsschutzes eine gemeinsame deutsche Ar-
beitsschutzstrategie und gewährleisten ihre
Umsetzung und Fortschreibung. Mit der Wahr-
nehmung der ihnen gesetzlich zugewiesenen
Aufgaben zur Verhütung von Arbeitsunfällen,
Berufskrankheiten und arbeitsbedingten Ge-
sundheitsgefahren sowie zur menschengerech-
ten Gestaltung der Arbeit tragen Bund, Länder
und Unfallversicherungsträger dazu bei, die Zie-
le der gemeinsamen deutschen Arbeitsschutz-
strategie zu erreichen.

(2) Die gemeinsame deutsche Arbeitsschutz-
strategie umfasst

1.    die Entwicklung gemeinsamer Arbeits-
schutzziele,

2.    die Festlegung vorrangiger Handlungsfelder
und von Eckpunkten für Arbeitsprogramme
sowie deren Ausführung nach einheitlichen
Grundsätzen,

3.    die Evaluierung der Arbeitsschutzziele,
Handlungsfelder und Arbeitsprogramme
mit geeigneten Kennziffern,

4.    die Festlegung eines abgestimmten Vorge-
hens der für den Arbeitsschutz zuständigen
Landesbehörden und der Unfallversiche-
rungsträger bei der Beratung und Überwa-
chung der Betriebe,

5.    die Herstellung eines verständlichen, über-
schaubaren und abgestimmten Vorschrif-
ten- und Regelwerks.
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§ 20b Nationale Arbeitsschutzkonferenz

(1) Die Aufgabe der Entwicklung, Steuerung
und Fortschreibung der gemeinsamen deut-
schen Arbeitsschutzstrategie nach § 20a
Abs. 1 Satz 1 wird von der Nationalen Arbeits-
schutzkonferenz wahrgenommen. Sie setzt sich
aus jeweils drei stimmberechtigten Vertretern
von Bund, Ländern und den Unfallversiche-
rungsträgern zusammen und bestimmt für jede
Gruppe drei Stellvertreter. Außerdem entsen-
den die Spitzenorganisationen der Arbeitgeber
und Arbeitnehmer für die Behandlung von Ange-
legenheiten nach § 20a Abs. 2 Nr. 1 bis 3
und 5 jeweils bis zu drei Vertreter in die Natio-
nale Arbeitsschutzkonferenz; sie nehmen mit
beratender Stimme an den Sitzungen teil. Die
Nationale Arbeitsschutzkonferenz gibt sich eine
Geschäftsordnung; darin werden insbesondere
die Arbeitsweise und das Beschlussverfahren
festgelegt. Die Geschäftsordnung muss ein-
stimmig angenommen werden.

(2) Alle Einrichtungen, die mit Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit befasst sind, können
der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz Vor-
schläge für Arbeitsschutzziele, Handlungsfelder
und Arbeitsprogramme unterbreiten.

(3) Die Nationale Arbeitsschutzkonferenz wird
durch ein Arbeitsschutzforum unterstützt, das
in der Regel einmal jährlich stattfindet. Am
 Arbeitsschutzforum sollen sachverständige
 Vertreter der Spitzenorganisationen der Arbeit-
geber und Arbeitnehmer, der Berufs- und Wirt-
schaftsverbände, der Wissenschaft, der Kran-
ken- und Rentenversicherungsträger, von Ein-
richtungen im Bereich Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit sowie von Einrichtungen, die
der Förderung der Beschäftigungsfähigkeit die-
nen, teilnehmen. Das Arbeitsschutzforum hat
die Aufgabe, eine frühzeitige und aktive Teilha-
be der sachverständigen Fachöffentlichkeit an
der Entwicklung und Fortschreibung der ge-
meinsamen deutschen Arbeitsschutzstrategie
sicherzustellen und die Nationale Arbeits-
schutzkonferenz entsprechend zu beraten.

(4) Einzelheiten zum Verfahren der Einrei-
chung von Vorschlägen nach Absatz 2 und zur

Durchführung des Arbeitsschutzforums nach
Absatz 3 werden in der Geschäftsordnung der
Nationalen Arbeitsschutzkonferenz geregelt.

(5) Die Geschäfte der Nationalen Arbeits-
schutzkonferenz und des Arbeitsschutzforums
führt die Bundesanstalt für Arbeitsschutz und
Arbeitsmedizin. Einzelheiten zu Arbeitsweise
und Verfahren werden in der Geschäftsordnung
der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz festge-
legt.

Sechster Abschnitt
Schlußvorschriften

§ 21 Zuständige Behörden, Zusammenwir-
ken mit den Trägern der gesetzlichen Unfall-

versicherung

(1) Die Überwachung des Arbeitsschutzes
nach diesem Gesetz ist staatliche Aufgabe. Die
zuständigen Behörden haben die Einhaltung
dieses Gesetzes und der auf Grund dieses
 Gesetzes erlassenen Rechtsverordnungen zu
überwachen und die Arbeitgeber bei der Erfül-
lung ihrer Pflichten zu beraten. Bei der Überwa-
chung haben die zuständigen Behörden bei der
Auswahl von Betrieben Art und Umfang des be-
trieblichen Gefährdungspotenzials zu berück-
sichtigen.

(1a) Die zuständigen Landesbehörden haben
bei der Überwachung nach Absatz 1 sicherzu-
stellen, dass im Laufe eines Kalenderjahres ei-
ne Mindestanzahl an Betrieben besichtigt wird.
Beginnend mit dem Kalenderjahr 2026 sind im
Laufe eines Kalenderjahres mindestens 5 Pro-
zent der im Land vorhandenen Betriebe zu be-
sichtigen (Mindestbesichtigungsquote). Von der
Mindestbesichtigungsquote kann durch Lan-
desrecht nicht abgewichen werden. Erreicht ei-
ne Landesbehörde die Mindestbesichtigungs-
quote nicht, so hat sie die Zahl der besichtigten
Betriebe bis zum Kalenderjahr 2026 schrittwei-
se mindestens so weit zu erhöhen, dass sie die
Mindestbesichtigungsquote erreicht. Maßgeb-
lich für die Anzahl der im Land vorhandenen Be-
triebe ist die amtliche Statistik der Bundesagen-
tur für Arbeit des Vorjahres.
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(2) Die Aufgaben und Befugnisse der Träger
der gesetzlichen Unfallversicherung richten
sich, soweit nichts anderes bestimmt ist, nach
den Vorschriften des Sozialgesetzbuchs. Soweit
die Träger der gesetzlichen Unfallversicherung
nach dem Sozialgesetzbuch im Rahmen ihres
Präventionsauftrags auch Aufgaben zur Ge-
währleistung von Sicherheit und Gesundheits-
schutz der Beschäftigten wahrnehmen, werden
sie ausschließlich im Rahmen ihrer autonomen
Befugnisse tätig.

(3) Die zuständigen Landesbehörden und die
Unfallversicherungsträger wirken auf der Grund -
lage einer gemeinsamen Beratungs- und Über-
wachungsstrategie nach § 20a Abs. 2 Nr. 4 eng
zusammen und stellen den Erfahrungsaus-
tausch sicher. Diese Strategie umfasst die Ab-
stimmung allgemeiner Grundsätze zur methodi-
schen Vorgehensweise bei 

1.    der Beratung und Überwachung der Betrie-
be,

2.    der Festlegung inhaltlicher Beratungs- und
Überwachungsschwerpunkte, aufeinander
abgestimmter oder gemeinsamer Schwer-
punktaktionen und Arbeitsprogramme und

3.    der Förderung eines Daten- und sonstigen
Informationsaustausches, insbesondere
über Betriebsbesichtigungen und deren
 wesentliche Ergebnisse.

Die zuständigen Landesbehörden vereinbaren
mit den Unfallversicherungsträgern nach § 20
Abs. 2 Satz 3 des Siebten Buches Sozialge-
setzbuch die Maßnahmen, die zur Umsetzung
der gemeinsamen Arbeitsprogramme nach
§ 20a Abs. 2 Nr. 2 und der gemeinsamen Bera-
tungs- und Überwachungsstrategie notwendig
sind; sie evaluieren deren Zielerreichung mit
den von der Nationalen Arbeitsschutzkonferenz
nach § 20a Abs. 2 Nr. 3 bestimmten Kennzif-
fern.

(3a) Zu nach dem 1. Januar 2023 durchge-
führten Betriebsbesichtigungen und deren Er-
gebnissen übermitteln die für den Arbeitsschutz
zuständigen Landesbehörden an den für die be-

sichtigte Betriebsstätte zuständigen Unfallver-
sicherungsträger im Wege elektronischer Da-
tenübertragung folgende Informationen:
1.    Name und Anschrift des Betriebs,

2.   Anschrift der besichtigten Betriebsstätte,
soweit nicht mit Nummer 1 identisch,

3.   Kennnummer zur Identifizierung,

4.   Wirtschaftszweig des Betriebs,

5.   Datum der Besichtigung,

6.   Anzahl der Beschäftigten zum Zeitpunkt der
Besichtigung,

7.   Vorhandensein einer betrieblichen Interes-
senvertretung,

8.   Art der sicherheitstechnischen Betreuung,

9.   Art der betriebsärztlichen Betreuung,

10. Bewertung der Arbeitsschutzorganisation
einschließlich
a)   der Unterweisung,
b)   der arbeitsmedizinischen Vorsorge und
c)   der Ersten Hilfe und sonstiger Notfall-

maßnahmen,

11. Bewertung der Gefährdungsbeurteilung
einschließlich
a)   der Ermittlung von Gefährdungen und

Festlegung von Maßnahmen,
b)   der Prüfung der Umsetzung der Maß-

nahmen und ihrer Wirksamkeit und
c)   der Dokumentation der Gefährdungen

und Maßnahmen,

12. Verwaltungshandeln in Form von Feststel-
lungen, Anordnungen oder Bußgeldern.

Die übertragenen Daten dürfen von den Unfall-
versicherungsträgern nur zur Erfüllung der in ih-
rer Zuständigkeit nach § 17 Absatz 1 des Sieb-
ten Buches Sozialgesetzbuch liegenden Aufga-
ben verarbeitet werden.

(4) Die für den Arbeitsschutz zuständige
obers te Landesbehörde kann mit Trägern der
gesetzlichen Unfallversicherung vereinbaren,
daß diese in näher zu bestimmenden Tätigkeits-
bereichen die Einhaltung dieses Gesetzes, be-
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stimmter Vorschriften dieses Gesetzes oder der
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen Rechts-
verordnungen überwachen. In der Vereinba-
rung sind Art und Umfang der Überwachung
 sowie die Zusammenarbeit mit den staatlichen
Arbeitsschutzbehörden festzulegen.

(5) Soweit nachfolgend nichts anderes be-
stimmt ist, ist zuständige Behörde für die
 Durchführung dieses Gesetzes und der auf die-
ses Gesetz gestützten Rechtsverordnungen in
den Betrieben und Verwaltungen des Bundes
die Zentralstelle für Arbeitsschutz beim Bun-
desministerium des Innern, für Bau und Hei-
mat. Im Auftrag der Zentralstelle handelt, so-
weit nichts anderes bestimmt ist, die Unfallver-
sicherung Bund und Bahn, die insoweit der Auf-
sicht des Bundesministeriums des Innern, für
Bau und Heimat unterliegt; Aufwendungen wer-
den nicht erstattet. Im öffentlichen Dienst im
Geschäftsbereich des Bundesminis teriums für
Verkehr und digitale Infrastruktur führt die Un-
fallversicherung Bund und Bahn, soweit die Ei-
senbahn-Unfallkasse bis zum 31. Dezember
2014 Träger der Unfallversicherung war, dieses
Gesetz durch. Für Betriebe und Verwaltungen in
den Geschäftsbereichen des Bundesministeri-
ums der Verteidigung und des Auswärtigen Am-
tes hinsichtlich seiner Auslandsvertretungen
führt das jeweilige Bundesminis terium, soweit
es jeweils zuständig ist, oder die von ihm jeweils
bestimmte Stelle dieses Gesetz durch. Im Ge-
schäftsbereich des Bundesminis teriums der
 Finanzen führt die Berufsgenossenschaft Ver-
kehrswirtschaft Post-Logistik Telekommunikati-
on dieses Gesetz durch, soweit der Geschäfts-
bereich des ehemaligen Bundesministeriums
für Post und Telekommunikation betroffen ist.
Die Sätze 1 bis 4 gelten auch für Betriebe und
Verwaltungen, die zur Bundesverwaltung ge -
hören, für die aber eine Berufsgenossenschaft
Träger der Unfallversicherung ist. Die zuständi-
gen Bundesministerien können mit den Berufs-
genossenschaften für diese Betriebe und Ver-
waltungen vereinbaren, daß das Gesetz von
den Berufsgenossenschaften durch geführt
wird; Aufwendungen werden nicht erstattet.

§ 22 Befugnisse der zuständigen Behörden

(1) Die zuständige Behörde kann vom Arbeit-
geber oder von den verantwortlichen Personen
die zur Durchführung ihrer Überwachungsauf-
gabe erforderlichen Auskünfte und die Überlas-
sung von entsprechenden Unterlagen verlan-
gen. Werden Beschäftigte mehrerer Arbeitge-
ber an einem Arbeitsplatz tätig, kann die zustän-
dige Behörde von den Arbeitgebern oder von
den verantwortlichen Personen verlangen, dass
das Ergebnis der Abstimmung über die zu tref-
fenden Maßnahmen nach § 8 Absatz 1 schrift-
lich vorgelegt wird. Die auskunftspflichtige Per-
son kann die Auskunft auf solche Fragen oder
die Vorlage derjenigen Unterlagen verweigern,
deren Beantwortung oder Vorlage sie selbst
oder einen ihrer in § 383 Abs. 1 Nr. 1 bis 3 der
Zivilprozeßordnung bezeichneten Angehörigen
der Gefahr der Verfolgung wegen einer Straftat
oder Ordnungswidrigkeit aussetzen würde. Die
auskunftspflichtige Person ist darauf hinzuwei-
sen.

(2) Die mit der Überwachung beauftragten
Personen sind befugt, zu den Betriebs- und Ar-
beitszeiten Betriebsstätten, Geschäfts- und Be-
triebsräume zu betreten, zu besichtigen und zu
prüfen sowie in die geschäftlichen Unterlagen
der auskunftspflichtigen Person Einsicht zu
nehmen, soweit dies zur Erfüllung ihrer Aufga-
ben erforderlich ist. Außerdem sind sie befugt,
Betriebsanlagen, Arbeitsmittel und persönliche
Schutzausrüstungen zu prüfen, Arbeitsverfah-
ren und Arbeitsabläufe zu untersuchen, Mes-
sungen vorzunehmen und insbesondere ar-
beitsbedingte Gesundheitsgefahren festzustel-
len und zu untersuchen, auf welche Ursachen
ein Arbeitsunfall, eine arbeitsbedingte Erkran-
kung oder ein Schadensfall zurückzuführen ist.
Sie sind berechtigt, die Begleitung durch den Ar-
beitgeber oder eine von ihm beauftragte Person
zu verlangen. Der Arbeitgeber oder die verant-
wortlichen Personen haben die mit der Überwa-
chung beauftragten Personen bei der Wahrneh-
mung ihrer Befugnisse nach den Sätzen 1 und
2 zu unterstützen. Außerhalb der in Satz 1 ge-
nannten Zeiten dürfen die mit der Überwachung
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beauftragten Personen ohne Einverständnis
des Arbeitgebers die Maßnahmen nach den
Sätzen 1 und 2 nur treffen, soweit sie zur Ver-
hütung dringender Gefahren für die öffentliche
Sicherheit und Ordnung erforderlich sind. Wenn
sich die Arbeitsstätte in einer Wohnung befin-
det, dürfen die mit der Überwachung beauftrag-
ten Personen die Maßnahmen nach den Sätzen
1 und 2 ohne Einverständnis der Bewohner
oder Nutzungsberechtigten nur treffen, soweit
sie zur Verhütung dringender Gefahren für die
öffentliche Sicherheit und Ordnung erforderlich
sind. Die auskunftspflichtige Person hat die
Maßnahmen nach den Sätzen 1, 2, 5 und 6 zu
dulden. Die Sätze 1 und 5 gelten entsprechend,
wenn nicht feststeht, ob in der Arbeitsstätte Per-
sonen beschäftigt werden, jedoch Tatsachen
gegeben sind, die diese Annahme rechtfertigen.
Das Grundrecht der Unverletzlichkeit der Woh-
nung (Artikel 13 des Grundgesetzes) wird inso-
weit eingeschränkt.

(3) Die zuständige Behörde kann im Einzelfall
anordnen,

1.    welche Maßnahmen der Arbeitgeber und
die verantwortlichen Personen oder die Be-
schäftigten zur Erfüllung der Pflichten zu
treffen haben, die sich aus diesem Gesetz
und den auf Grund dieses Gesetzes erlas-
senen Rechtsverordnungen ergeben,

2.    welche Maßnahmen der Arbeitgeber und
die verantwortlichen Personen zur Abwen-
dung einer besonderen Gefahr für Leben
und Gesundheit der Beschäftigten zu tref-
fen haben. 

Die zuständige Behörde hat, wenn nicht Gefahr
im Verzug ist, zur Ausführung der Anordnung ei-
ne angemessene Frist zu setzen. Wird eine An-
ordnung nach Satz 1 nicht innerhalb einer ge-
setzten Frist oder eine für sofort vollziehbar er-
klärte Anordnung nicht sofort ausgeführt, kann
die zuständige Behörde die von der Anordnung
betroffene Arbeit oder die Verwendung oder
den Betrieb der von der Anordnung betroffenen
Arbeitsmittel untersagen. Maßnahmen der zu-
ständigen Behörde im Bereich des öffentlichen

Dienstes, die den Dienstbetrieb wesentlich be-
einträchtigen, sollen im Einvernehmen mit der
obersten Bundes- oder Landesbehörde oder
dem Hauptverwaltungsbeamten der Gemeinde
getroffen werden.

§ 23 Betriebliche Daten, Zusammenarbeit
mit anderen Behörden, Jahresbericht,

 Bundesfachstelle

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen
Behörde zu einem von ihr bestimmten Zeit-
punkt Mitteilungen über

1.    die Zahl der Beschäftigten und derer, an die
er Heimarbeit vergibt, aufgegliedert nach
Geschlecht, Alter und Staatsangehörigkeit,

2.    den Namen oder die Bezeichnung und An-
schrift des Betriebs, in dem er sie beschäf-
tigt,

3.    seinen Namen, seine Firma und seine An-
schrift sowie

4.    den Wirtschaftszweig, dem sein Betrieb an-
gehört, 

zu machen. Das Bundesministerium für Arbeit
und Soziales wird ermächtigt, durch Rechtsver-
ordnung mit Zustimmung des Bundesrates zu
bestimmen, daß die Stellen der Bundesverwal-
tung, denen der Arbeitgeber die in Satz 1 ge-
nannten Mitteilungen bereits auf Grund einer
Rechtsvorschrift mitgeteilt hat, diese Angaben
an die für die Behörden nach Satz 1 zuständi-
gen obersten Landesbehörden als Schreiben
oder auf maschinell verwertbaren Datenträgern
oder durch Datenübertragung weiterzuleiten
haben. In der Rechtsverordnung können das
Nähere über die Form der weiterzuleitenden An-
gaben sowie die Frist für die Weiterleitung be-
stimmt werden. Die weitergeleiteten Angaben
dürfen nur zur Erfüllung der in der Zuständigkeit
der Behörden nach § 21 Abs. 1 liegenden
 Arbeitsschutzaufgaben verarbeitet werden.

(2) Die mit der Überwachung beauftragten Per-
sonen dürfen die ihnen bei ihrer Überwachungs -
tätigkeit zur Kenntnis gelangenden Geschäfts-
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und Betriebsgeheimnisse nur in den gesetzlich
geregelten Fällen oder zur Verfolgung von Ge-
setzwidrigkeiten oder zur Erfüllung von gesetz-
lich geregelten Aufgaben zum Schutz der Versi-
cherten dem Träger der gesetzlichen Unfallver-
sicherung oder zum Schutz der Umwelt den
dafür zuständigen Behörden offenbaren. Soweit
es sich bei Geschäfts- und Betriebsgeheimnis-
sen um Informationen über die Umwelt im Sin-
ne des Umweltinformationsgesetzes handelt,
richtet sich die Befugnis zu ihrer Offenbarung
nach dem Umweltinformationsgesetz.

(3) Ergeben sich im Einzelfall für die zustän -
digen Behörden konkrete Anhaltspunkte für

1.    eine Beschäftigung oder Tätigkeit von Aus-
ländern ohne den erforderlichen Aufent-
haltstitel nach § 4 Abs. 3 des Aufenthalts-
gesetzes, eine Aufenthaltsgestattung oder
eine Duldung, die zur Ausübung der Be-
schäftigung berechtigen, oder eine Geneh-
migung nach § 284 Abs. 1 des Dritten Bu-
ches Sozialgesetzbuch,

2.    Verstöße gegen die Mitwirkungspflicht nach
§ 60 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Ersten Buches
Sozialgesetzbuch gegenüber einer Dienst-
stelle der Bundesagentur für Arbeit, einem
Träger der gesetzlichen Kranken-, Pflege-,
Unfall- oder Rentenversicherung oder ei-
nem Träger der Sozialhilfe oder gegen die
Meldepflicht nach § 8a des Asylbewerber-
leistungsgesetzes,

3.    Verstöße gegen das Gesetz zur Bekämp-
fung der Schwarzarbeit,

4.    Verstöße gegen das Arbeitnehmerüberlas-
sungsgesetz,

5.    Verstöße gegen die Vorschriften des Vierten
und Siebten Buches Sozialgesetzbuch über
die Verpflichtung zur Zahlung von Sozialver-
sicherungsbeiträgen,

6.    Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz,

7.    Verstöße gegen die Steuergesetze, 

8.   Verstöße gegen das Gesetz zur Sicherung
von Arbeitnehmerrechten in der Fleischwirt-
schaft,

unterrichten sie die für die Verfolgung und Ahn-
dung der Verstöße nach den Nummern 1 bis 8
zuständigen Behörden, die Träger der Sozialhil-
fe sowie die Behörden nach § 71 des Aufent-
haltsgesetzes. In den Fällen des Satzes 1 arbei-
ten die zuständigen Behörden insbesondere
mit den Agenturen für Arbeit, den Hauptzolläm-
tern, den Rentenversicherungsträgern, den
Krankenkassen als Einzugsstellen für die Sozi-
alversicherungsbeiträge, den Trägern der ge-
setzlichen Unfallversicherung, den nach Lan-
desrecht für die Verfolgung und Ahndung von
Verstößen gegen das Gesetz zur Bekämpfung
der Schwarzarbeit zuständigen Behörden, den
Trägern der Sozialhilfe, den in § 71 des Aufent-
haltsgesetzes genannten Behörden und den
 Finanzbehörden zusammen.

(4) Die zuständigen obersten Landesbehör-
den haben über die Überwachungstätigkeit der
ihnen unterstellten Behörden einen Jahresbe-
richt zu veröffentlichen. Der Jahresbericht um-
faßt auch Angaben zur Erfüllung von Unterrich-
tungspflichten aus internationalen Überein-
kommen oder Rechtsakten der Europäischen
Gemeinschaften, soweit sie den Arbeitsschutz
betreffen.

(5) Bei der Bundesanstalt für Arbeitsschutz
und Arbeitsmedizin wird eine Bundesfachstelle
für Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit ein-
gerichtet. Sie hat die Aufgabe, die Jahresberich-
te der Länder einschließlich der Besichtigungs-
quote nach § 21 Absatz 1a auszuwerten und
die Ergebnisse für den statistischen Bericht
über den Stand von Sicherheit und Gesundheit
bei der Arbeit und über das Unfall- und Berufs-
krankheitengeschehen in der Bundesrepublik
Deutschland nach § 25 Absatz 1 des Siebten
Buches Sozialgesetzbuch zusammenzufassen.
Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales
kann die Arbeitsweise und das Verfahren der
Bundesfachstelle für Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit im Errichtungserlass der Bun-

333



Arbeitsschutzgesetz                                                                                                                        ArbSchG

desanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedi-
zin festlegen.

§ 24 Ermächtigung zum Erlaß von allgemei-
nen Verwaltungsvorschriften

Die Bundesregierung kann mit Zustimmung
des Bundesrates allgemeine Verwaltungsvor-
schriften erlassen insbesondere

1.    zur Durchführung dieses Gesetzes und der
auf Grund dieses Gesetzes erlassenen
Rechtsverordnungen insbesondere dazu,
welche Kriterien zur Auswahl von Betrieben
bei der Überwachung anzuwenden, welche
Sachverhalte im Rahmen einer Betriebsbe-
sichtigung mindestens zu prüfen und wel-
che Ergebnisse aus der Überwachung für
die Berichterstattung zu erfassen sind,

2.    über die Gestaltung der Jahresberichte
nach § 23 Abs. 4 und

3.    über die Angaben, die die zuständigen
obersten Landesbehörden dem Bundesmi-
nisterium für Arbeit und Soziales für den Un-
fallverhütungsbericht nach § 25 Abs. 2 des
Siebten Buches Sozialgesetzbuch bis zu
 einem bestimmten Zeitpunkt mitzuteilen
haben. 

§ 24a Ausschuss für Sicherheit und
 Gesundheit bei der Arbeit

(1) Beim Bundesministerium für Arbeit und
Soziales wird ein Ausschuss für Sicherheit und
Gesundheit bei der Arbeit gebildet, in dem ge-
eignete Personen vonseiten der öffentlichen
und privaten Arbeitgeber, der Gewerkschaften,
der Landesbehörden, der gesetzlichen Unfall-
versicherung und weitere geeignete Personen,
insbesondere aus der Wissenschaft, vertreten
sein sollen. Dem Ausschuss sollen nicht mehr
als 15 Mitglieder angehören. Für jedes Mitglied
ist ein stellvertretendes Mitglied zu benennen.
Die Mitgliedschaft im Ausschuss ist ehrenamt-
lich. Ein Mitglied oder ein stellvertretendes Mit-
glied aus den anderen Ausschüssen beim Bun-

desministerium für Arbeit und Soziales nach
§ 18 Absatz 2 Nummer 5 soll dauerhaft als Gast
im Ausschuss für Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit vertreten sein.

(2) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales beruft die Mitglieder des Ausschusses für
Sicherheit und Gesundheit bei der Arbeit und
die stellvertretenden Mitglieder. Der Ausschuss
gibt sich eine Geschäftsordnung und wählt die
Vorsitzende oder den Vorsitzenden aus seiner
Mitte. Die Geschäftsordnung und die Wahl der
oder des Vorsitzenden bedürfen der Zustim-
mung des Bundesministeriums für Arbeit und
Soziales.

(3) Zu den Aufgaben des Ausschusses für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit gehört
es, soweit hierfür kein anderer Ausschuss beim
Bundesministerium für Arbeit und Soziales
nach § 18 Absatz 2 Nummer 5 zuständig ist,

1.    den Stand von Technik, Arbeitsmedizin und
Hygiene sowie sonstige gesicherte arbeits-
wissenschaftliche Erkenntnisse für die Si-
cherheit und Gesundheit der Beschäftigten
zu ermitteln,

2.    Regeln und Erkenntnisse zu ermitteln, wie
die in diesem Gesetz gestellten Anforderun-
gen erfüllt werden können,

3.    Empfehlungen zu Sicherheit und Gesund-
heit bei der Arbeit aufzustellen,

4.    das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales in allen Fragen des Arbeitsschutzes
zu beraten.

Das Arbeitsprogramm des Ausschusses für Si-
cherheit und Gesundheit bei der Arbeit wird mit
dem Bundesministerium für Arbeit und Soziales
abgestimmt. Der Ausschuss arbeitet eng mit
den anderen Ausschüssen beim Bundesminis -
terium für Arbeit und Soziales nach § 18 Ab-
satz 2 Nummer 5 zusammen.

(4) Das Bundesministerium für Arbeit und So-
ziales kann die vom Ausschuss für Sicherheit
und Gesundheit bei der Arbeit ermittelten Re-
geln und Erkenntnisse im Gemeinsamen Minis -
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§ 26 Strafvorschriften 

Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit
Geldstrafe wird bestraft, wer

1.    eine in § 25 Abs. 1 Nr. 2 Buchstabe a be-
zeichnete Handlung beharrlich wiederholt
oder

2.    durch eine in § 25 Abs. 1 Nr. 1 oder Nr. 2
Buchstabe a bezeichnete vorsätzliche Hand -
lung Leben oder Gesundheit eines Beschäf-
tigten gefährdet.
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terialblatt bekannt geben und die Empfehlun-
gen veröffentlichen. Der Arbeitgeber hat die be-
kannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu
berücksichtigen. Bei Einhaltung dieser Regeln
und bei Beachtung dieser Erkenntnisse ist da-
von auszugehen, dass die in diesem Gesetz ge-
stellten Anforderungen erfüllt sind, soweit diese
von der betreffenden Regel abgedeckt sind. Die
Anforderungen aus Rechtsverordnungen nach
§ 18 und dazu bekannt gegebene Regeln und
Erkenntnisse bleiben unberührt. 

(5) Die Bundesministerien sowie die obersten
Landesbehörden können zu den Sitzungen des
Ausschusses für Sicherheit und Gesundheit bei
der Arbeit Vertreterinnen oder Vertreter entsen-
den. Auf Verlangen ist ihnen in der Sitzung das
Wort zu erteilen.

(6) Die Geschäfte des Ausschusses für Sicher-
heit und Gesundheit bei der Arbeit führt die
Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeits-
medizin.

§ 25 Bußgeldvorschriften

(1) Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich
oder fahrlässig

1.    einer Rechtsverordnung nach § 18 Abs. 1
oder § 19 zuwiderhandelt, soweit sie für ei-
nen bestimmten Tatbestand auf diese Buß-
geldvorschrift verweist, oder

2.    a)    als Arbeitgeber oder als verantwortli-
che Person einer vollziehbaren Anord-
nung nach § 22 Abs. 3 oder 

      b)    als Beschäftigter einer vollziehbaren
Anordnung nach § 22 Abs. 3 Satz 1
Nr. 1 

      zuwiderhandelt.

(2) Die Ordnungswidrigkeit kann in den Fällen
des Absatzes 1 Nr. 1 und 2 Buchstabe b mit ei-
ner Geldbuße bis zu fünftausend Euro, in den
Fällen des Absatzes 1 Nr. 2 Buchstabe a mit ei-
ner Geldbuße bis zu dreißigtausend Euro ge-
ahndet werden.



Aushangpflichtige Gesetze und weitere wichtige      
Vorschriften im Gesundheitswesen

Für weitere Produktinformationen oder zum Bestellen hilft Ihnen unser Kundenservice 
gerne weiter:  

Kundenservice 

 Telefon: 08233 / 381-123 

  E-Mail: service@forum-verlag.com

Oder nutzen Sie bequem die Informations- und Bestellmöglichkeiten zu diesem Produkt in 
unserem Online-Shop: 

Internet

 http://www.forum-verlag.com/details/index/id/5704

FORUM VERLAG HERKERT GMBH, Mandichostraße 18, 86504 Merching,  
Tel.: (08233) 381 123, E-Mail: service@forum-verlag.com, Internet: www.forum-verlag.com

Bestellmöglichkeiten 

mailto:service@forum-verlag.com
https://www.forum-verlag.com/alle-produkte/gesundheitswesen-und-pflege/aushangpflichten/5704/aushangpflichtige-gesetze-und-weitere-wichtige-vorschriften-im-gesundheitswesen
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